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In einer abschließen-
den Tarifverhandlung
konnte die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA
Einigkeit mit dem 
Vorstand der DB AG
über die Fortführung
der Fahrvergünstigung 
ab 1. Januar 2002
erzielen.

T arifverhandlungen wa-
ren erforderlich, weil ab
1. Januar 2002 auch von
der Deutschen Bahn
eine Versteuerung der

persönlichen Freifahrt und der
Personalfahrt auf der Grundlage
der Bestimmungen des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) vor-
genommen werden muss. Dazu
waren bereits im letzten Jahr
entsprechende Weisungen des
Bundesrechnungshofes und des
Bundesfinanzministeriums an
die Deutsche Bahn ergangen.
Eine weitere pauschale Ver-
steuerung der Fahrvergünsti-
gungen wurde der Bahn ab
2002 untersagt. Das Ergebnis
der Tarifverhandlungen: 
● Die bestehenden Regelun-

gen über Fahrvergünstigun-
gen (einschließlich Personal-
fahrten) auf der Grundlage
der Bestimmungen des § 12
STV bleiben bestehen. 

Das bedeutet, dass alle bisher
fahrvergünstigungsberechtigten

aktiven und ehemaligen Eisen-
bahner sowie die Beschäftigten
des Bundeseisenbahnvermö-
gens (BEV) auch ab dem 1. Janu-
ar 2002 Freifahrten im bisheri-
gen Umfang erhalten werden. 
● Die Regelungen für das Job-

ticket bleiben weiter unver-
ändert. Sollte der bis zum 1.
August 2001 geplante Um-
tausch noch nicht abge-
schlossen werden können,
haben wir eine Verlängerung
der Frist gefordert. Die DB AG
steht dieser Forderung aufge-
schlossen gegenüber.

● Ab 1. Januar 2002 ist der
geldwerte Vorteil von in
Anspruch genommenen
Fahrvergünstigungen indivi-
duell zu versteuern. Dafür
gelten für die Versteuerung
die Freigrenzen nach dem
Einkommensteuergesetz in
Verbindung mit dem Deut-
sche Bahn Gründungsgesetz
§ 12 Abs.8. 

Für der DB AG zugewiesene
Beamte beträgt danach der jähr-
liche Freibetrag 2400 Mark/Jahr.
Für Arbeitnehmer der DB Regio
AG und der DB Reise & Touri-
stik AG beträgt der Freibetrag
gemäß einer Festlegung des
zuständigen Betriebsstättenfi-
nanzamtes jeweils 1200
Mark/Jahr. Dies wird mit der
jeweils hälftig von diesen bei-
den Transportgesellschaften

erbrachten Beförderungsleis-
tung begründet.
● Für Arbeitnehmer, die über

keinen Freibetrag verfügen
(das sind Mitarbeiter aller
Gesellschaften die selbst kei-
ne Transportleistungen er-
bringen und sie deshalb ihren
Beschäftigten auch nicht
kostenlos zur Verfügung stel-
len können), übernimmt die
DB AG ab 1. Januar 2002 für
jeweils bis zu zwei Erho-
lungsfahrten im Jahr (ent-
spricht vier Zeilen auf dem
Berechtigungsausweis) die
pauschalierte Lohnsteuer im
Rahmen der Freigrenzen des
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG.
Mit dieser Regelung wird ein
Ausgleich für den gesetzlich
nicht möglichen Freibetrag
geschaffen. 

Die ab 1. Januar 2002 eintre-
tenden steuerlichen Belastun-
gen werden im Ergebnis von
derzeit zwischen der DB AG
und dem zuständigen Finanz-
amt noch laufenden
Gesprächen über die Bezugba-
sis (Kilometerpreis) für die
Berechnung des geldwerten
Vorteils weiter reduziert. Die
Festsetzung eines für die
Berechnung des geldwerten
Vorteils fiktiven Preises pro
gefahrenen Kilometer, der deut-
lich unter dem jeweiligen Tarif-
preis in der 1. bzw. 2. Wagen-

klasse liegt, war für uns eine
wesentliche Grundlage, der
oben beschriebenen Regelung
zuzustimmen.
Nach Abschluss der dazu not-
wendigen Vereinbarungen zwi-
schen DB AG und Finanzamt
wird die Eisenbahner Rund-
schau über die gesetzlichen
Bestimmungen und die Auswir-
kung auf die unterschiedlichen
Nutzergruppen der Fahrver-
günstigung ausführlich berich-
ten. 
Die DB AG arbeitet derzeit an
der Vorbereitung der techni-
schen und organisatorischen
Umsetzung des Verfahrens.
Auch darüber wird umfassend
informiert werdem. Die ver-
kehrsgewerkschaft GDBA hat-
die Bahn aufgefordert, das Ver-
fahren so einfach wie möglich
zu gestalten und dabei beson-
ders die Belange älterer und
ehemaliger Kolleginnen und
Kollegen im Ruhestand zu
berücksichtigen.
Die vorliegende Einigung ist ein
Erfolg der Bemühungen der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA, die
Fahrvergünstigung für alle akti-
ven und ehemaligen Kollegin-
nen und Kollegen zu erhalten.
Es ist der Verkehrsgewerkschaft
GDBA gelungen, eine Ein-
schränkung des bestehenden
Umfangs bzw. des Berechtig-
tenkreises zu verhindern. KDH

Fahrvergünstigung für alle
Eisenbahner gesichert

DE Consult: 
Tarifabschluss besiegelt
Die Tarifgemeinschaft
GDL/GDBA (TGM) einig-
te sich Anfang Juni mit der
DE Consult GmbH auf fol-
genden Tarifabschluss:
● Lineare Erhöhung der
tariflichen Gehälter in
zwei Stufen:  ab 1. Juni
2001 um 2,1 Prozent; ab
1. Juni 2002 um weitere
2,3 Prozent.
● Einmalzahlung in Höhe
von 750 Mark für den
Zeitraum Dezember
2000 bis Mai 2001 an alle
Vollzeitbeschäftigten.
● Laufzeit des neuen

Gehaltstarifvertrags vom
1. Dezember 2000 bis 31.
Mai 2003 (30 Monate).
● Erhöhung der monatli-
chen Ausbildungsvergü-
tungen ab 1. Juni 2001 bis
31. Mai 2003 um bis zu
60 Mark. 
● Einmalzahlung in Höhe
von 240 Mark für den
Zeitraum Dezember
2000 bis Mai 2001 an alle
Auszubildenden.
● Anhebung der Urlaubs-
dauer in der Ausbildung
auf 26 Arbeitstage ab dem
Jahr 2001.
● Zusicherung der Über-
nahme aller Auszubilden-

den mit mindestens gu-
tem Notenabschluss im
Jahr 2001. Zey
RBS: Keine Einigung in
der Entgeltrunde
Nachdem die Tarifkommis-
sion der Tarifgemeinschaft
GDL/GDBA (TGM) das im
April vom Arbeitgeber vor-
gelegte Angebot nach
nochmaliger eingehender
Prüfung als nicht abschlus-
sfähig abgelehnt hat, wur-
den die Tarifverhandlun-
gen zwischen der TGM
und der Geschäftsführung
der Regional Bus Stuttgart
GmbH (RBS) - vertreten
durch den AGVDE - Anfang
Juli in Stuttgart fortgesetzt.

In dieser Verhandlungsrun-
de bot die Arbeitgeberseite
lediglich eine geringfügige
Verkürzung der Laufzeit
des Tarifvertrages an. Das
Angebot für eine prozen-
tuale Anhebung der Löhne
und Gehälter hingegen hat
sich nur unwesentlich
geändert. Aufgrund der
starren Haltung des Arbeit-
gebers mussten die Ver-
handlungen zunächst ab-
gebrochen werden.
Das zuletzt vorgelegte
Angebot des Arbeitgebers
sah eine zweimalige
Erhöhung aller Entgelte um
2,0 und weitere 2,2 Pro-
zent bei einer Laufzeit von

insgesamt 27 Monaten
sowie die Einführung einer
betrieblichen Altersversor-
gung ab 2002 mit einem
Arbeitgeberbeitrag von
jährlich 500 Mark vor. 
Die TGM erwartet jedoch
speziell im Hinblick auf die
gezeigten Leistungen der
Kolleginnen und Kollegen
bei der RBS von der Gegen-
seite eine nochmalige An-
gebotsaufbesserung.
Bereits in den Morgenstun-
den des Verhandlungstages
signalisierten die Mitarbei-
ter des RC Ludwigsburg mit
einem Warnstreik ihre
Unzufriedenheit. Zey


